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Antrag 

der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Katrin 
Ebner-Steiner, Uli Henkel, Gerd Mannes und Fraktion (AfD) 

Wohlstand für Alle II: Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine Erhöhung des 
Sparerpauschbetrags einzusetzen. Der abziehbare Betrag nach § 20 Abs. 9 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) soll bei Einzelveranlagung von 801 Euro um 449 Euro auf 
1.250 Euro und bei Zusammenveranlagung von 1.602 Euro um 898 Euro auf 2.500 
Euro erhöht werden. 

 

 

Begründung: 

Laut dem 22. Subventionsbericht der Bundesregierung ist das hauptsächliche Ziel des 
Freibetrags die Förderung der Spartätigkeit der Bürger. Der Freibetrag soll unter ande-
rem zur eigenverantwortlichen Absicherung für Notlagen dienen. Er wurde seit dem 
Jahr 2009 nicht mehr erhöht.1 Auch die Bundesregierung hat verstanden, dass dieser 
Freibetrag zu niedrig gewählt ist. Daher hat diese eine Erhöhung auf 1.000 Euro für 
Einzelveranlagung und 2 000 für Zusammenveranlagung in ihrem Koalitionsvertrag 
festgehalten. Leider reichen diese Erhöhungen noch nicht einmal, um mit der Inflation 
des Zeitraums 2009 bis 2022 schrittzuhalten. Tatsächlich sind die vorgeschlagenen Be-
träge mehrere hundert Euro zu niedrig gewählt, wenn man die momentane und voraus-
sichtliche Inflation in Deutschland und der Eurozone beachtet. 

Die geforderte, moderate Erhöhung des Sparerpauschbetrags hilft den Bürgern beson-
ders im momentanen wirtschaftlichen Umfeld; es gibt gegenwärtig einen besonderen 
Anlass zur Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Denn sowohl durch die coronabeding-
ten Maßnahmen der Bundes- und Staatsregierung als auch durch die (noch) anhaltende 
Nullzinsphase werden Sparer vor zwei zentrale Herausforderungen gestellt. Zunächst 
müssen die Bürger auf absehbare Zeit selbst und besser für Notlagen vorsorgen. Au-
ßerdem werden die Bürger aus den traditionellen Anlageformen, wie Tages- und Fest-
geldkonten, aufgrund des Zinsumfeldes herausgedrängt. Bei beiden Herausforderun-
gen schafft die Erhöhung des Freibetrags eine entscheidende Erleichterung. Auch wird 
dem Bürger, der für gewöhnlich ein höheres Risiko bei einer Anlageform abseits der 
oben genannten eingeht, ein größerer Teil seines Kapitalertrags gelassen. 

Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut der Universität zu Köln (FiFo) bestä-
tigt, dass der Sparerpauschbetrag ein uneingeschränkt geeignetes Mittel zur Absiche-
rung gegen unvorhergesehene Notlagen sei. Zudem betont das FiFo den steuerverein-
fachenden Effekt, da der administrative Aufwand bei Banken und Finanzbehörden bei 
der Steuererhebung gerade dieser Kapitalerträge verhältnismäßig hoch sei.2 Falls die 
Europäische Zentralbank ihrer Überlegung folgt, den Leitzins ab dem Sommer 2022 zu 

                                                           
1 https://dserver.bundestag.de/btd/17/004/1700465.pdf 
2 https://www.fifo-koeln.org/de/unsere-arbeit/projekte/evaluierung-von-steuerverguenstigungen-i-2007-

2009 

https://dserver.bundestag.de/btd/17/004/1700465.pdf
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erhöhen, wird das klassische Tages- oder Festgeldkonto für Sparer wieder an Attrakti-
vität gewinnen. Dies könnte mehr Haushalte zum Sparen bewegen und folglich die An-
zahl der Haushalte, die den geringen Freibetrag überschreiten, erhöhen. Damit würde 
der administrative Aufwand als auch die Zahl der Haushalte die für ihre eigene Vorsorge 
bestraft werden steigen. 

Da die geforderte Erhöhung moderat ist, bleibt der verfassungsgemäße Grundsatz der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung unterschiedlicher Einkunftsarten unberührt. Die durch 
die Erhöhung des Freibetrags entstehenden Steuermindereinnahmen können durch 
künftige Ausgabenkürzung in den entsprechenden Haushalten kompensiert werden. 
Die bisher projizierten Mindereinnahmen von rund 320 Mio. Euro fallen im Vergleich zu 
den Einnahmen durch die Abgeltungssteuer (inkl. Soli) von rund 9,4 Mrd. Euro gering 
aus. Daher besteht noch Spielraum für eine weitere Erhöhung des Sparerpauschbe-
trags.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/22758 

Wohlstand für Alle II: Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ferdinand Mang 
Mitberichterstatter: Michael Hofmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 140. Sitzung am  
23. Juni 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Katrin 
Ebner-Steiner, Uli Henkel, Gerd Mannes und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22758, 18/23905 

Wohlstand für Alle II: Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Vorab ist über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Vielfalt auch an privaten Schu-

len kindbezogen fördern" auf Drucksache 18/22897 gesondert abzustimmen.

Ich rufe die Listennummer 42 der Anlage zur Tagesordnung auf: Antrag der Abgeord-

neten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt und andere und Fraktion (FDP) 

betreffend "Vielfalt auch an privaten Schulen kindbezogen fördern", Drucksa-

che 18/22897.

Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt die Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

Erstens. Satz 1 wird gestrichen. Zweitens. Im neuen Satz 1 wird nach den Wörtern 

"wird aufgefordert" das Wort "schriftlich" eingefügt.

Wer dem Antrag der FDP-Fraktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das ist 

der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Stimmenthaltungen! – Das sind die AfD-

Fraktion sowie die weiteren fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist dem Antrag ent-

sprochen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen? – Keine. Enthal-

tungen? – Das sind die drei anwesenden fraktionslosen Abgeordneten. Damit hat der 

Landtag diese Voten übernommen.

Protokollauszug
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